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WAK-SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
FK-SR Finanzkommission des Ständerates
G20 Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer
BEPS Base Erosion and Profit Shifting (Verminderung steuerlicher

Bemessungsgrundlagen und das grenzüberschreitende Verschieben von
Gewinnen durch multinationale Konzerne)

CER-CE Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
CdF-CE Commission des finances du Conseil des Etats
G20 Groupe des vingt
BEPS Base Erosion and Profit Shifting (Erosion de la base d'imposition et

transfert des bénéfices)
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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Zwischenstaatliche Beziehungen

In der Sommersession 2022 wurden die Änderungsprotokolle der
Doppelbesteuerungsabkommen mit Nordmazedonien und Japan im Ständerat
beraten. Eva Herzog (sp, BS), Sprecherin der WAK-SR, legte der kleinen Kammer dar,
dass es bei den beiden Protokollen um die Umsetzung der BEPS-Mindeststandards der
OECD gehe. Dazu gehörten Anpassungen zur Verhinderung von
Abkommensmissbräuchen sowie die Durchsetzung der Regeln zur Verbesserung der
Streitbeilegung. Sie erklärte auch die Unterschiede zwischen den beiden Protokollen,
denn während jenes mit Nordmazedonien neue Bestimmungen zum
Informationsaustausch auf Ersuchen und zur Besteuerung von Unternehmensgewinnen
vorsah, regelte jenes mit Japan vor allem Fragen zur Steuerbefreiung von Dividenden
und Zinsen. Finanzminister Maurer hob primär die Vorzüge der Schiedsklausel hervor,
die für mehr Rechtssicherheit sorgen werde. Die kleine Kammer nahm beide
Änderungsprotokolle einstimmig an. In der Schlussabstimmung zum Ende der Session
war der Bundesbeschluss zum Änderungsprotokoll mit Japan ebenfalls unbestritten.
Der Nationalrat stimmte mit 187 zu 8 Stimmen (bei 2 Enthaltungen), der Ständerat sogar
einstimmig dafür. Das Änderungsprotokoll mit Nordmazedonien nahm der Ständerat
wiederum einstimmig an, das Ergebnis im Nationalrat war mit 146 zu 49 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) jedoch weniger deutlich. Ein Grossteil der SVP-Fraktion hatte für
Ablehnung gestimmt, blieb mit dieser Position aber alleine. 1
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Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

In der Herbstsession 2022 befasste sich der Ständerat als Erstrat mit dem
Bundesbeschluss über eine besondere Besteuerung grosser Unternehmensgruppen,
mit der die OECD-Mindestbesteuerung in der Schweiz umgesetzt werden sollte. Für die
FK-SR erläuterte Alex Kuprecht (svp, SZ) dem Rat die Vorlage: Unternehmensgruppen
mit weltweitem Umsatz über CHF 750 Mio. sollen in der Schweiz eine Ergänzungssteuer
bezahlen müssen, wenn ihr Steuersatz – wie er gemäss den OECD-Regeln berechnet
wird – ansonsten nicht mindestens bei 15 Prozent liegt. Ziel der Vorlage sei es, den
Verbleib dieser Steuereinnahmen in der Schweiz sicherzustellen und gleichzeitig den
Unternehmen Rechtssicherheit zu geben. Dafür wolle man in einem ersten Schritt die
Bundesverfassung ändern und die Ergänzungssteuer mittels einer befristeten
Verordnung einführen und erst in einem zweiten Schritt die gesetzlichen Regelungen
dazu schaffen. Betroffen seien von den Änderungen vermutlich vor allem diejenigen
Kantone, die bisher tiefe Steuersätze haben (v.a. Zug, Basel-Stadt und Schwyz),
womöglich aber auch Zürich. Die zusätzlich generierten Steuereinnahmen seien
schwierig abzuschätzen, würden aber wohl zwischen CHF 1 Mrd. und CHF 2.5 Mrd. zu
liegen kommen. In der Folge meldeten sich zahlreiche Sprechende zu Wort und
betonten mehrheitlich, dass sie zwar mit der Ursache für die Verfassungsänderung –
dem faktischen Zwang durch die OECD und die G20 – nicht einverstanden seien, der
Bundesrat aber eine gute Lösung für das Problem gefunden habe. Lobende Worte für
das OECD-Projekt fand hingegen Paul Rechsteiner (sp, SG), der sich davon «mehr
Steuergerechtigkeit» erhoffte. Eintreten war in der Folge unbestritten. 
In der Detailberatung diskutierte der Ständerat vor allem über die Frage der Verteilung
allfälliger Mehreinnahmen – insbesondere Eva Herzog (sp, BS) erinnerte jedoch daran,
dass die Vorlage in einigen Kantonen durchaus auch zu Mindereinnahmen führen
könnte. Der Bundesrat wollte den Kantonen anfänglich die gesamte Ergänzungssteuer
zukommen lassen, hatte sich dann aber auch aufgrund eines Briefes der
Finanzdirektorenkonferenz für eine Verteilung von 75 Prozent für die Kantone, welche
die Gemeinden berücksichtigen müssen und 25 Prozent für den Bund festgelegt. Eine
Minderheit Rechsteiner schlug stattdessen aber vor, den Kantonen denselben Anteil
zuzuweisen wie bei den übrigen Bundessteuern, also 21.2 Prozent. Ansonsten würde mit
diesen Geldern nur der Steuerwettbewerb und der «Wildwuchs an
Standortförderungsmassnahmen» verstärkt, da diejenigen Kantone mit tiefen Steuern
noch mehr Gelder zur Steuerreduktion zur Verfügung hätten. Das Argument, wonach
durch eine stärkere Beteiligung der betroffenen Kantone auch mehr Geld in den
Finanzausgleich und somit an die anderen Kantone fliessen würde, liess Rechsteiner
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nicht gelten. Das seien lediglich «Brosamen». Für einen gemäss ihren Aussagen stark
von dieser Regelung betroffenen Kanton setzte sich Eva Herzog für die gegenüber den
Kantonen grosszügigere Aufteilung ein: Falls es durch die zwei Säulen der OECD-
Revision zu Mindereinnahmen für die betroffenen Kantone komme, bräuchten diese
Handlungsspielraum in Form dieser zusätzlichen Steuereinnahmen. Mit 30 zu 8
Stimmen (bei 5 Enthaltungen) folgte der Ständerat seiner Kommissionsmehrheit und
blieb beim bundesrätlichen Vorschlag. Stillschweigend sprach sich der Ständerat
überdies dafür aus, eine Möglichkeit zu schaffen, die Ergänzungssteuer als Aufwand bei
den Gewinnsteuern von Bund und Kantonen abzuziehen. Mit dieser Formulierung könne
später noch immer geprüft werden, ob eine solche Regelung gegen die internationalen
Richtlinien verstosse oder nicht, zeigte sich auch der Finanzminister damit
einverstanden, obwohl er eine solche Regelung zuvor abgelehnt hatte. Mit 44 zu 0
Stimmen (bei 1 Enthaltung) nahm der Ständerat den Entwurf ohne grössere Änderungen
an. Einzig Paul Rechsteiner verzichtete darauf, dem Entwurf zuzustimmen, und enthielt
sich stattdessen der Stimme. 2

1) AB NR, 2022, S. 1336; AB NR, 2022, S.1336; AB SR,  2022, S. 633; AB SR, 2022, S. 482f.; AB SR, 2022, S. 483f.; AB SR, 2022,
S. 633; Medienmitteilung WAK-SR vom 26.4.22
2) AB SR, 2022, S. 958 ff.
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